
R 
-

H 
Der 

Rechnungshof 

Unabhängig. Objektiv. Wirksam. 

Bundesministerium 

für Justiz 

Museumstraße 7 

1070 Wien 

Bundesgesetz, mit dem das allgemeine bürgerliche 
Gesetzbuch, das Anerbengesetz, das Außerstreitgesetz, 
das Gerichtsgebührengesetz, das Gerichtskommissärs
gesetz, das Gerichtskommissionstarifgesetz, das allge
meine Grundbuchsgesetz 1955, das IPR-Gesetz, die 
Jurisdiktionsnorm, das Kärntner Erbhöfegesetz 1990, 

die Notariatsordnung, das Rechtspflegergesetz, das Tiroler 
Höfegesetz, das Wohnungseigentumsgesetz 2002 und die 
Kaiserliche Verordnung über die dritte Teilnovelle zum 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch geändert werden 
(Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 - ErbRÄG 2015) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Dampfschiffstraße 2 
A-1031 Wien 

Postfach 240 

Tel. 43 (1) 711 7 0 
Fax +43 (1) 712 94 25 
office@rechnungshof.gv.at 

Wien, 15. April 2015 

GZ 302.653/001-281/15 

der Rechnungshof dankt für den mit Schreiben vom 18. März 2015, 

GZ BMJ-Z6.002/0008-1 1/2015, übermittelten, im Betreff genannten Entwurf und teilt 

mit, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen im Rahmen des Begutachtungsverfahrens 

keinen Anlass zu Bemerkungen aus der Sicht der Rechnungs- und Gebarungskontrolle 

geben. 

Von dieser Stellungnahme wird jeweils eine Ausfertigung dem Präsidium des 

Nationalrates und dem Bundesministerium für Finanzen übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Präsident: 

Dr. Josef Moser 

F.d.R.d.A.: 
r 

1'tM 

5/SN-100/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 1

www.parlament.gv.at




